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Bevor ich mich mit der Perspektive, also dem Ausblick auf die Zukunft befasse, möchte ich einen Blick zurück in die Vergangenheit werfen. Das hat den Vorteil, daß man dabei festen Boden unter den Füßen hat. Denn wir wissen, was war, wir wissen aber nicht, was sein wird. Von der Zukunft können wir nur sagen, was wir wollen. 

Die Vergangenheit, insbesondere jener Zeitabschnitt, der die Öffnung des europäischen Energiebinnenmarkts für den Wettbewerb vorsah, habe ich nebenbei als Gesetzgeber miterlebt und im Rahmen meiner europäischen Verantwortung als Abgeordneter des Europäischen Parlaments mitgestaltet. Ich habe dabei erfahren, daß in der Politik 2 plus 2 nicht immer gleich vier ist. Nicht alles folgt der reinen Vernunft, es müssen häufig Kompromisse gemacht werden, alles braucht Zeit, und vor allem, wir lernen auch dazu. Die Öffnung des europäischen Energiebinnenmarkts für den Wettbewerb, kurz Liberalisierung genannt, war und ist ein Prozess, der nicht am Reißbrett entstanden ist.

Um gleich einem Mißvertändnis aus dem Weg zu gehen: Liberalisierung ist nicht gleich Privatisierung. Der Vertrag zur Gründung der Europäischen Union sieht keinen Eingriff in die Eigentumsrechte vor. Er ist eigentumsrechtlich neutral. Er verlangt Wettbewerb, aber keine Privatisierung. So haben auch die in der Folge der Liberalisierung privatisierten Unternehmen nicht den Eigentümer gewechselt, weil Brüssel es wollte, sondern weil es dem Eigentümer, dem Staat opportun erschien, das Unternehmen, etwa das Bayernwerk zu privatisieren. 

Die Älteren unter Ihnen erinnern sich vielleicht an die achziger Jahre des 20. Jahrhunderts, als sich das damals Europäische Gemeinschaft genannte Europa anschickte, die Idee eines gemeinsamen Binnenmarkt in die Tat umzusetzen. Im Grunde genommen ging es nur darum zu verwirklichen, was der EWG-Vertrag schon 1958 festschrieb, nämlich einen Binnenmarkt ohne Grenzen für Kapital, Güter, Dienstleistungen und Personen. Zur Erinnerung, die 80-er Jahre waren noch eine Zeit, in der der Reisende beim Grenzübertritt gefragt wurde, wieviel Flaschen Wein er im Auto mitführte. 

Für dieses Vorhaben gab es einen handfesten Anlaß. Europa verlor an Wettbewerbsfähigkeit. Es war gegenüber seinen Hauptkonkurrenten USA und Japan erheblich ins wirtschaftliche Hintertreffen geraten. Die Grenzen kosteten uns bis zu 5% des Bruttoinlandsprodukts, wie damals ein viel zitierter Bericht errechnet haben wollte. Dieser Bericht, der nach seinem italienischen Verfasser Cecchini benannt war, wurde wohl von den Wenigsten gelesen, doch nichtsdestotrotz sehr ernst genommen.

Grenzen kosten Geld. Sie verhinderten den Wettbewerb und bürdeten uns unnötige Kosten auf. In der Folge nahm Europas Wettbewerbsfähigkeit ab und die Arbeitslosigkeit zu. Wir waren entschlossen, diesem Nachteil ein Ende zu setzen. 

Das Ergebnis dieser Arbeiten war ein Weißbuch zum Europäischen Binnenmarkt, dessen Startschuß für 1992 vorgesehen war. Erstaunlicherweise stand darin viel drin, aber nichts über Energie. Das Wort tauchte nirgendwo auf. Energie, das war offenbar etwas Besonderes. Mein damaliger Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel meinte etwas deftig, Energie sei doch kein Hosenträger. Also fällt sie auch nicht unter die Waren und Dienstleistungen, die zu liberalisieren sich das Weißbuch vornahm.

Nicht alle waren dieser Meinung. Ende der 80-er Jahre forderte der französische Industrieminister auf einer Sitzung des Energieministerrates, daß jeder Bürger das Recht haben sollte, seinen Strom und sein Gas dort zu kaufen, wo er oder sie es wolle. 

Er wurde schnell zurückgepfiffen. Diese Forderung findet sich deshalb in keinem weiteren Protokoll des Ministerrats.

Auch die Energiewirtschaft sträubte sich gegen die Marktöffnung. Wettbewerb haben wir längst, wir brauchen keine weiteren Vorschriften, meinten die Verbandsvertreter. Ein guter Freund, damals Vorsitzender eines größeren Energieunternehmens, gab mir den guten Rat: „Rolf, laß die Finger von der Energiewirtschaft. Davon verstehen wir mehr.“

Ende der achziger Jahre hatten wir dann den ersten Konflikt. Das erst 1985 in die EWG aufgenommene Portugal wollte in Frankreich Strom kaufen, doch die Spanier ließen die Durchleitung nicht zu. Schließlich sei das ihr Netz. Wenn die Portugiesen Strom wollten, dann sollen sie ihn in Spanien zu spanischen Bedingungen kaufen.

Der damalige Kommissar für Energie hieß Cardoso y Cunha, ein Portugiese. Ihm dürfte es vor allem zu verdanken sein, daß eine Richtlinie verabschiedet wurde, die das Recht auf Durchleitung vorsah. Sie war der erste konkrete Schritt zur Liberalisierung des Energiemarkts.

Mehrere Vorgänge haben dann den Prozess beschleunigt. 

Zum einen waren wir technisch so weit, daß Strom und Gas frei gehandelt werden konnten. Fortschritte in der Meßtechnik, aber auch in der Übertragungstechnik ermutigten zur Marktöffnung. Mehr und mehr wurden deshalb die regionalen und nationalen Netze verflochten. 

Viele Verbraucher klagten über hohe Kosten. In Europa, aber auch in USA und anderswo wollte man deshalb durch Wettbewerb im Energiebereich die Kosten, und damit die Preise senken. Monopole hatten keine politische Konjunktur mehr. 

In Großbritannien regierte damals Margaret Thatcher. Sie führte die Liberalisierung mit Brachialgewalt durch, zerschlug die Energiemonopole und sorgte für Wettbewerb. Subventionen für die Kohle wurden gestrichen. Die Gewerkschaften, vor allem die Kohlegewerkschaft erlebte schwere Zeiten. In der Folge wurde heimische Kohle durch damals billiges Nordseegas ersetzt. Großbritannien war das erste Land, das spürbar seine CO2-Emissionen senkte, wenngleich damals von der Klimapolitik noch kaum die Rede war. Es war ein Nebeneffekt, der sich später aber auszahlte.

Nicht nur wir Sozialdemokraten, auch meine anderen kontinentaleuropäischen Kollegen hielten von Thatchers Politik nicht viel. Ohnehin mußte ja alles falsch sein, was damals von der britischen Insel kam. Daß sie aber mit ihrer Politik uns Anderen voraus war, haben wir nicht geahnt.

Es zeigte sich wieder einmal, daß Europa in angelsächsische Pragmatiker und kontinentaleuropäische Dogmatiker getrennt ist. Bei uns Deutschen und Franzosen muß alles aus Prinzipien abgeleitet sein, oder wie man seinerzeit zu sagen pflegte, es muß stringent sein. Der damalige Generaldirektor im juristischen Dienst, ein gescheiter Deutscher namens Ehlermann verfasste Anfang der 90-er Jahre ein juristisches Dokument über die Bedeutung von Netzen. Netze müssen dem Vertrag nach, so meinte er, jedem möglichen Benutzer gegen Gebühr diskriminierungsfrei offen stehen. Netze, das sind Straßennetze, Kommunikationsnetze, das ist auch der Raum über uns, in dem sich Radiowellen bewegen, das sind aber auch Strom- und Gasnetze.

Ehlermann wurde seinerzeit nicht von Allen Ernst genommen. Doch heute wissen wir, daß der kluge Deutsche Recht hatte.

Im übrigen hat bereits der sog. Maastrichter Vertrag von 1992, also die wichtigste Vertragsänderung seit dem EWG-Vertrag von 1958, die Bedeutung der Netze erkannt. In einem besonderen Kapitel erfahren sie Beachtung und es wird versprochen, sie politisch und finanziell zu fördern. Daß gute Verkehrsnetze, daß gute Wasserversorgung ein Gemeinwesen zusammenhalten können, haben schon die Römer gewußt. Hätten die Römer zu ihren Zeiten schon Strom und Gas gekannt, hätten sie den Strom- und Gasversorgungsnetzen sicher dieselbe Aufmerksamkeit gewidmet wie den Aquädukten. 

Die Auseinandersetzung über den Netzzugang begann bereits in den 80-er Jahren, als ein Unternehmen des Kontinents das Unterwasserkabel von England in die USA für seine Kommunikation nutzen wollte, aber keine Erlaubnis erhielt. Der Fall ging bis vor den Europäischen Gerichtshof und der Kläger bekam Recht. Ein natürliches Monopol darf nicht mißbraucht werden. Der Zugang zu einem Kabel muß diskriminierungsfrei sein. 

Dann gab es Ärger mit einem italienischen Stromunternehmen, das in den italienischen Alpen ein Wasserkraftwerk betreiben wollte, den Strom aus topographischen Gründen aber nur über das französische Netz beziehen konnte. Die Franzosen weigerten sich mit demselben Argument wie seinerzeit die Spanier. Das ist unser Netz und wenn ihr Italiener Strom haben wollt, dann kauft ihn gefälligst bei uns! Doch die Italiener drohten mit dem Gang zum Europäischen Gerichtshof. Diese Drohung genügte, die Franzosen zum Einlenken zu bewegen. Denn der EuGH war berühmt für seine liberalen Grundsatzurteile. Dieses Risiko wollte die EdF nicht eingehen. Sie gewährte den Italienern Zugang zu ihrem Netz.

Ähnlich erging es einem anderen italienischen Unternehmen, das sich in der norwegischen Nordsee einen Anteil an einem Gasfeld sicherte. Jetzt wollten sie ihr Gas, also ihr Eigentum, auch nach Italien bringen. Nachdem auch sie mit dem EuGH gedroht haben, bekamen sie schließlich von den Gasnetzbetreibern das Recht, ihr Gas nach Italien zu pumpen. 

Diese Beispiele ließen sich mühelos fortsetzen. Sie zeigen aber allesamt, daß ein wesentlicher Druck zur Marktöffnung vom EuGH ausging. Nicht die Politik, sondern die europäische Rechtssprechung war der Schrittmacher bei der Öffnung des Energiemarkts. 

Um nicht eines Tages vom EuGH vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden, haben dann Europäisches Parlament und Energieministerrat selbst die Führung übernommen. So kam es zu einer Reihe von Richtlinien, die den Verbrauchern Zug um Zug die Wahl ihres Gas- oder Stromlieferanten ermöglichten. 

Politischen Streit gab es vor allem um den Service Public, jene Dienstleistung im öffentlichen Interesse, die man vor allem in Frankreich von der Energieversorgung verlangte. Energie muß jederzeit zu erträglichen Preisen jeder Person zur Verfügung stehen. In Frankreich, das seinen Energiesektor nach dem zweiten Weltkrieg verstaatlichte, wobei die Gewerkschaften in Form großzügiger und gesetzlich garantierter Sozialeinrichtungen bis heute ein besonderes Privileg genießen, hat dieses Wort einen besonders guten Klang. Die Franzosen haben deshalb in besonderem Maße für die Möglichkeit gekämpft, in der Liberalisierungsrichtlinie Spielraum für Dienstleistungen im öffentlichen Interesse zu haben.  

Welche Bedeutung eine gesicherte Grundversorgung hat, lehrt uns die Geschichte. In den Großstädten des Altertum, Rom und Konstantinopel, war eine Versorgung der städtischen Massen mit Brot und Wasser vorrangige Staatsaufgabe. Auch mußte man die Menschen zuweilen unterhalten, woher der Ruf nach Brot und Spielen kommt. Mangelte es den städtischen Massen am Wesentlichen, machten sich Aufstände breit. Unter Kaiser Justinian kamen zum Beispiel in Konstantinopel bei dem sogenannten Nika-Aufstand im Jahre 532 über 50 000 Menschen ums Leben und die halbe Stadt wurde niedergebrannt. Öffentliche Dienstleistungen, damals waren es vor allem billige oder kostenlose Lebensmittel, sorgten deshalb für Ruhe und Ordnung. Auch Paris der letzten Jahrhunderte erfuhr eine besondere Aufmerksamkeit durch die Regierenden, seien es nun Könige oder Präsidenten. Um Aufstände zu verhindern, und Paris kannte von 1789 bis 1871 vier blutige Revolutionen, wurden Sozialeinrichtungen geschaffen, deren Zweck vor allem eine ausreichende Versorgung mit Nahrungsmitteln war. 

Von den Spielräumen für öffentliche Dienstleistungen haben viele Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung der Richtlinien Gebrauch gemacht. So darf zum Beispiel ein Energieversorgungsunternehmen in Finnland keinem Kunden den Strom abdrehen, wenn er im kalten Winter seine Stromrechnung nicht mehr bezahlen kann. 

Seit dem 1. Juli 2007 hat nun jeder Verbraucher, ob Einzelhaushalt oder Großverbraucher, das gesetzlich garantierte Recht, seinen oder ihren Lieferanten frei zu wählen. Der Wettbewerb ist damit gesetzliche Wirklichkeit.

Am Anfang fielen tatsächlich überall die Preise. Doch dann stiegen sie wieder, ausgelöst durch eine Reihe von Faktoren, darunter die gestiegenen Rohstoffpreise, die staatlichen Steuern und Abgaben oder die nicht erwartete Einpreisung der kostenlos vergebenen CO2-Emissionsrechte in die Bilanz. 

Es war genau dieser Preisanstieg, der eine neue Diskussion auslöste.

Die Kritik setzte am fehlenden Wettbewerb an. Den Energieunternehmen wurde weiterhin monopolistisches Verhalten vorgeworfen. Schließlich nahm die Konzentration der Unternehmen zu, nicht ab. Die Großen schluckten die Kleinen. 

Auch störte sich die Öffentlichkeit an den hohen Gewinnen der Unternehmen, die man auf ihren Quasi-Monopolcharakter zurückführte. Auf einmal war wieder vom Machtmißbrauch die Rede. 

In der Folge gab es von Rechts bis Links Überlegungen, den Wettbewerb zu verstärken. Dazu gehört der zunehmende Ausbau der Netze, um einen größeren grenzüberschreitenden Strom- und Gastransport zu ermöglichen. Auch nimmt die Bereitschaft zu, CO2-Emissionsrechte in Zukunft nicht mehr kostenlos zu vergeben, sondern sie zu versteigern. Der folgenreichste Vorschlag dürfte aber im Herbst von der Kommission kommen. Sie wird vermutlich verlangen, daß die Übertragungsnetze nicht nur juristisch, sondern auch eigentumsrechtlich von den Erzeugerunternehmen getrennt werden.  Im Englischen spricht man von ownership unbundling anstatt von legal unbundling. 

Das Europäische Parlament hat sich bereits für das ownership unbundling ausgesprochen. Der Rat hingegen ist gespalten. Die Briten, Spanier und die Schweden, sowie einige andere sind dafür, Deutsche, Franzosen, Österreicher, Griechen und einige andere sind dagegen. Wie der Streit am Ende ausgehen wird, weiß niemand. Anders als zu meiner parlamentarischen Zeit finden sich aber immer mehr Stimmen, die das ownership unbundling für die vernünftigste Lösung halten.

Ob sich dadurch die Sicherheit der Netze verbessert, ist nicht klar. Denn ein neuer Eigentümer könnte vor allem an kurzfristigen Gewinnen interessiert sein, nicht an langfristiger Sicherheit. Auf der anderen Seite könnte man sich sehr wohl vorstellen, daß ein Investor an einem Netz interessiert ist, selbst wenn er nur eine Kapitalrendite von 4 oder 5% erreicht. Denn in seinem Portfolio, das aus risikoarmen und risikoreichen Beteiligungen besteht, wäre ein Anteil an einem Netz eine Sicherheit gegen die unvermeidlichen Schwankungen an der Börse. Nachdem inzwischen viele Investoren bereit stehen, Netze oder Netzanteile zu erwerben, könnte an dieser Hypothese durchaus etwas dran sein.

Sollte sich tatsächlich herausstellen, daß der neue Eigentümer kein Interesse an Investitionen zeigt, könnte man an eine Ergänzung der entsprechenden Richtlinie denken. Der Gesetzgeber könnte die Regulierungsbehörde beauftragen, im Notfall auch Investitionen vorzuschreiben. Der amerikanische Energy Act 2005 könnte dabei Pate stehen, denn in diesem Gesetz, das ein ownership unbundling vorsieht, erhält die amerikanische Regulierungsbehörde das Recht, Investitionen vorzuschreiben. Enforcement nennt man das im Englischen. In USA ist dafür die Stellvertreterin des obersten Regulierers zuständig.

Eine Reihe von EU-Mitgliedstaaten hat das ownership unbundling vorgeschrieben, andere weigern sich. Ob die von der Kommission ins Gespräch gebrachte Treuhänderische Lösung, wonach sich der Eigentümer nicht vom Besitz am Netz trennt, sondern einem Treuhänder die Verantwortung überläßt, am Ende als Alternative durchsetzt, ist reine Spekulation. Möglicherweise verlieren dann die Erzeuger das Interesse an einem Netz, das ihnen nur noch formal gehört, auf das sie aber keinen Einfluß mehr haben.

Mein persönlicher Eindruck ist, daß das ownership unbundling wichtige Verbündete hat. In einigen Jahren könnte es durchaus sein, daß es zur europäischen Regel wird. Doch dann sollte sich die öffentliche Hand überlegen, ob sie nicht die Netze zurückkauft. Denn Energienetze sind auch Teil der öffentlichen Infrastruktur. Treten Mängel auf, nehmen Stromausfälle zu, dann wird nicht nur das Stromunternehmen dafür verantwortlich gemacht. In den Augen der Öffentlichkeit ist auch die Regierung für die sichere Versorgung mit Strom und Gas verantwortlich. Sie wird am Ende mit Vertrauensverlust bestraft,  wenn die Lichter ausgehen.

Es gibt noch einen weiteren Gesichtpunkt, der im Zusammenhang mit den Netzen zu erwähnen ist. Je mehr wir in Europa Strom aus erneuerbaren Energiequellen, etwa Wind oder Photovoltaik erzeugen wollen, umso mehr müssen wir in die Netze investieren. Die Netze müssen nicht nur verstärkt werden, sie werden auch zunehmend von Übertragungs- zu Transportnetzen. Sollten wir tatsächlich Strom in zunehmendem Maße aus großen Windanlagen fern der Küste, in Nord- und Ostsee gewinnen und gleichzeitig die Kernkraftwerke schließen, dann muß viel Strom nach Süddeutschland geleitet werden. Dazu müssen die Netze verstärkt werden.

Ähnliches gilt übrigens für die CCS-Technik, also Carbon Capture and Sequestration. Unterstellen wir einmal, diese Technologie würde funktionieren. Dann würde der Bau von Steinkohlekraftwerken in Küstennähe begünstigt werden. Denn Kohle kommt in zunehmendem Maße aus dem Ausland und wird in der Regel per Schiff nach Deutschland gebracht. Sie in Süddeutschland zu verbrennen, würde die Transportkosten erhöhen. Also baut man das Kohlekraftwerk lieber an der Küste. Wird jetzt auch noch CO2 abgetrennt, dann braucht es dafür eine Lagerstätte. Aus geologischen Gründen befinden sich die Kandidaten für derlei Lagerstätten aber nordlich der Mittelgebirge, also wieder im Norden. Der Betreiber eines süddeutschen Kohlekraftwerks müsste also nicht nur Kohle teuer heranschaffen lassen, er müsste auch das CO2 wieder nach Norddeutschland pumpen. Beides ist teuer und kostet Energie.

Da Süddeutschland auch keine Braunkohle hat, nur über wenig Wind und Biomasse verfügt und mit der Photovoltaik allein nicht zu versorgen ist, andererseits aber das industrielle Powerhouse des Landes ist, bekommen wir erneut eine säkulare Verschiebung, doch diesmal von Süd nach Nord, vergleichbar der industriellen Ost-Süd-Verschiebung in der Folge des zweiten Weltkriegs, als die Siemens und Zeiss von Berlin und Mitteldeutschland in den Süden auswanderten, um dem Zugriff der Sowjets zu entgehen. Erstaunlicherweise wird über diese naheliegende Beobachtung im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus der Kernenergie wenig gesprochen. 

Was für Deutschland gilt, läßt sich auch für andere EU-Mitgliedsstaaten sagen. In dem Maße, wie Polen seine heimische Kohle durch Importe, durch Kernenergie oder Erneuerbare ersetzt, wird es eine vergleichbare Süd-Nordverschiebung geben. Würde Frankreich verstärkt auf Windenergie setzen, muß es zumindest seine Netze verstärken. 

Auch der Klimawandel wird Einfluß auf unsere Energiestruktur haben. Die Wasserkraftwerke werden längerfristig weniger Strom erzeugen oder zumindest größeren Schwankungen ausgesetzt sein. Und thermische Kraftwerke, also auch Kernkraftwerke werden zunehmend auf Trockenkühltürme umsteigen müssen, was Kosten verursacht.

Sollte es tatsächlich möglich sein, off-shore Windanlagen in großem Stil zu bauen, dann wird ein beträchtlicher Teil künftigen Stroms aus dem Norden kommen. Um eine einigermaßen ausgeglichene Lastkurve zu erreichen, denkt man bereits heute an ein sogenanntes Supergrid, was nichts anderes ist als ein Gleichstromunterwasserkabel, das die weit voneinander entfernten Windparks miteinander verbinden soll. Die Kosten dieses Netzes reichen weit in mehrere –zig Milliarden Euro, doch kühne Unternehmen träumen bereits heute von seiner Verwirklichung. Technisch ist der Bau möglich und Firmen wie Alsthom oder Siemens warten bereits jetzt auf Aufträge.

Ob all diese Überlegungen verwirklicht werden, weiß ich natürlich auch nicht. Doch zeigen sie alle in die gleiche Richtung: Europas Stromnetze werden zunehmend ausgebaut und miteinander verbunden. Das ist die Folge des technischen Wandels, des Wettbewerbs, aber es ist auch politischer Wille. Erst kürzlich hat der Europäische Rat, also die Versammlung der europäischen Regierungs- und Staatschefs verlangt, daß die nationalen Netze stärker miteinander verbunden werden. 

Es gehört nicht viel Phantasie dazu, sich den weiteren Gang der Energieversorgung vorzustellen. Unsere Netze werden zunehmend miteinander verbunden. Doch damit wächst auch das Risiko, von Störungen im Netz des nahen oder fernen Nachbarn angesteckt zu werden. So hat der jüngste Störfall im Emsland, ausgelöst im Netz von E.on noch im fernen Portugal die Lichter ausgehen lassen.

Damit wächst der Druck auf die Kommission und den europäischen Gesetzgeber, die Regulierung zu europäisieren. Lange Zeit schien es nicht opportun, nach einem europäischen Regulierer zu rufen. Jetzt ist der Ruf nicht mehr zu überhören. Nach jedem künftigen Blackout wird er lauter werden. 

An den Netzen zeigt sich, daß wir Europäer in zunehmendem Maße unsere Versorgungssicherheit mit unseren Nachbarn teilen. Wir sind längst keine Nationalwirtschaften mehr. Unsere Nationen bleiben wohl bestehen, wir sind weiterhin Italiener, Spanier oder Deutsche, doch unsere Wirtschafträume, auch die Energiewirtschaft wachsen zu einem Kontinuum zusammen.

Damit sind wir an einem interessanten Punkt angekommen. Denn wenn die Energieversorgung zunehmend zu einem europäischen Kontinuum zusammenwächst, was bleibt dann von der nationalen Entscheidungsgewalt über den Energiemix? Ist es wirklich unerheblich, wenn Deutschland aus der Kernenergie aussteigt, im Jahre 2020 bereits ein Viertel seines Stroms aus erneuerbaren Energien gewinnen will, während Frankreich und andere Nachbarländer auf Atomstrom setzen?

Daß dies nicht unerheblich ist, möge ein Beispiel zeigen. Wenn Samstagnacht in Norddeutschland viel Wind weht, unsere Nachfrage nach Strom also gering ist, müssen rasch viele Kohlekraftwerke runtergefahren werden, um den Windstrom ins Netz einzuspeisen. Was wir selbst nicht brauchen können, drücken wir in die Netze der Nachbarländer, vor allem Richtung Niederlande, Belgien und Frankreich. Die haben nun ein Problem, das sie nicht bestellt haben. Sie müssen schauen, wie sie den unerwünschten Strom unterbringen.

Sollte die Windkraft weiter ausgebaut werden, dann müssen sich unsere Nachbarn auf diese Situation vorbereiten. Sie müssen in Netze und Regelenergie investieren. Das kostet Geld.

Fazit: wir hängen in zunehmendem Maße voneinander ab. Unsere nationalen Entscheidungen wirken auch auf die Nachbarn. Die nationale Verfügung über den Energiemix geht ihrem historischen Ende entgegen.

Der Europäische Rat selbst hat dies übrigens erst vor kurzem beschlossen, als er im März in Brüssel einstimmig festhielt, daß die EU bis 2020 20% ihrer Energie aus erneuerbaren Quellen beziehen soll. Es war die Rede von obligatorischen Quoten für die einzelnen EU-Länder, bei deren Nichteinhaltung eine Strafe zu zahlen sei. Die EU-Kommission bereitet derzeit einen Richtlinienentwurf vor, der dann dem Parlament und dem Energieministerrat zum Beschluß vorgelegt wird.

Mit diesem Beschluß würde die EU zum ersten Mal in den nationalen Enegiemix eingreifen. Es wäre ein Präzedenzfall, der sicher Folgen hätte. 

Eine der Folgen zeichnet sich bereits jetzt ab. Denn der Grund für den 20%igen Anteil an Erneuerbaren ist die Klimapolitik. Die EU will, einem allgemeinem Wunsch der Bevölkerung entsprechend, ihre Treibhausgasemissionen bis 2020 um 20% gegenüber 1990 verringern. Sollten die USA mitmachen, ist sogar von 30% die Rede. Nebenbei, Deutschland will 40% erreichen. Doch wenn der Ausbau der Erneuerbaren mit den Zwängen der Klimapolitik begründet wird, warum redet man dann nicht gleich von CO2-freien Energiequellen? Wenn mich mein Gespür nicht im Stich läßt, so wird es bei den Beratungen über diesen Richtlinienentwurf erneut zu einem handfesten Streit um die Kernenergie kommen. 

Dieser Streit liegt schon deshalb nahe, weil der Beschluß im Ministerrat vermutlich einstimmig gefasst werden muß. Dabei werden die nationalen Interessen offen gelegt werden. Und die sind in jüngster Zeit – trotz entgegenlautenden Bekundungen – wieder deutlicher sichtbar geworden. 

Für viele mag es ein Widerspruch sein, daß dem Trend zu einer stärkeren Vernetzung der nationalen Energiesysteme ein wachsendes nationales Verhalten entgegenwirkt. Doch Europas Einigung war immer ein dialektischer Vorgang. Dem Streben nach Einigkeit wirkte nationales Interesse entgegen. Der Einigungsprozess war immer ein streitiger Prozess, Krisen reihten sich an Krisen, doch am Ende stand immer ein Kompromiß. Und in aller Regel beinhaltete er mehr Europa als zuvor.

So wird es vermutlich auch jetzt sein. Denn Energie ist für Viele nicht nur eine Ware oder eine Dienstleistung wie jede andere, sondern wird als strategisches Gut betrachtet. Beispiele für nationale Eifersucht aus jüngster Zeit sind die spanische Endesa, die die Regierung in Madrid nicht an die deutsche E.on verkaufen wollte, die französische Weigerung, die italienische ENEL an SUEZ/Electrabel zu beteiligen, die italienische Widerstand gegen einen stärkeren französischen Einfluß, das ungarische Nein zur Übernahme des großen Energieunternehmens MOL durch die österreichische OMV, das deutsch-russische Abkommen über den Bau der Ostseepipeline, und so weiter. 

Ich nehme an, daß dazu in Zukunft noch weitere Beispiele kommen werden. Auf der anderen Seite sollte aber nicht vergessen werden, daß Energieversorgungsunternehmen längst ihrem nationalen Raum entwachsen sind. Aus ehemals deutschen, französischen, österreichischen Unternehmen wurden oder werden europäische, wenn nicht globale Gesellschaften. Sie investieren, wo sie es für angebracht halten. So kann eine italienische ENEL in der Slowakei Kernkraftwerke bauen, die sie in Italien nicht bauen darf. Sie kann sogar den Strom nach Italien verkaufen. Der deutsche Windanlagenhersteller Enercon kann in Spanien Anteile erwerben, E.on kann in Großbritannien Kernkraftwerke bauen, selbst wenn es die deutschen vom Netz nehmen muß, und so weiter. 

Wie letztlich die Energieversorgung und die Energiewirtschaft Europas in 50 oder 100 Jahren aussehen werden, weiß ich nicht. Doch einige Hinweise lassen sich aus den Trends ablesen, die ich geschildert habe. Wie immer sich diese Trends verfestigen werden, das Ergebnis muß sich an folgenden Maßstäben messen lassen:

· den Regeln des Binnenmarkts

· den Erfordernissen der Klimapolitik

· der Versorgungssicherheit 

· und der Wirtschaftlichkeit.

Bereits heute läßt sich aber festhalten, daß die zunehmende Integration der Energiewirtschaft und der Ausbau der Netze wesentlich zur Integration Europas beigetragen haben. 

Ich habe mich oft gefragt, was Europa zusammenhält, was seine Identität ausmacht. Darüber zu sprechen, wäre einen weiteren Vortrag wert. Doch eine Antwort ist sicher, daß wir durch die Vernetzung unserer Strom- und Gasnetze Vorteile gewonnen haben. Unsere Versorgung wird sicherer, kostengünstiger, doch wir werden auch mehr und mehr voneinander abhängig. 

In dem künftigen Unionsvertrag soll auf Verlangen Polens ein Satz aufgenommen werden, der einem Mitgliedsstaat Solidarität verspricht, sollte er in Versorgungsnot geraten. Es ist wie bei den drei Musketieren: Einer für alle, alle für einen. Besser könnte man nicht ausdrücken, was uns zusammenhält. 
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